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Nur so als Idee ... Überlastungsanzeige stellen? Damit weist Du den Dienstherren darauf hin,
dass es Dir nicht möglich ist, die Menge an Arbeit (komplette Deutscharbeit für x Schuler) an
einem Tag bei erforderlicher Gründlichkeit zu korrigieren. Der Dienstherr wird aufgefordert,
Abhilfe zu schaffen. Tut er das nicht, musst Du wohl dennoch korrigieren, aber ich würd dann
nur kurz drüberlesen und eine Note draufschreiben.
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